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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.
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Verantwortlicher Redaktor : Oberst von Elgger.
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Das französische Kriegsbndget pro 1895.

Der Staatshaashalt Frankreichs weist für das

laufende Jahr auf ein Defizit hin, welches in

Höhe von 140 Millionen veranschlagt wird. Das

Defi/.it ist in den letzten Jahren beständig und

bedeutend gewachsen, dasselbe betrug 1892 über
10 Millionen und 1893 85 Millionen. Am 1. Juli
dieses Jahres waren bereits nahezu 78 Millionen
Franken verausgabt, die nicht durch das Budget

bewilligt waren, von denen 45 Millionen auf
die Ministerien des Krieges, der Marine und der

Kolonien entfielen. Ungeachtet der patriotischen

Opferbereitschaft, mit welcher die Kammer bis

jetzt stets die Militärforderungen bewilligte,
stellt dieselbe dem Kriegsminister, der gesetzlich

verpflichtet ist, einen bestimmten Effektivbestand

unter den Waffen zu halten, nicht immer die

genügenden Mittel zur Verfügung. Die Fourage-

preise werden z. B. stets so niedrig angesetzt,
dass Nachtragsforderungen unausbleiblich sind.

Seitens des Berichterstatters der Budgetkommission

wurde vor einigen Tagen auf die

Unzulänglichkeit der Bestandsziffern der Effektivstärken

in den meisten taktischen Einheiten hingewiesen.

Der Kriegsminister gab darauf in der

Budgetkommission, unter Hinweis auf die vorangegangene

Sitzung des obersten Kriegsrats, dessen

Gegenstand die Effektivstärken gewesen waren,
die folgenden Erklärungen ab. Nach dem

Gesetz von 1875 soll die Effektivstärke der

französischen Infanterie-Kompagnie 125 Mann

betragen und Frankreich musste daher 520,000

Mann nnter der Fahne haben. Wenn man die

Verminderung der Präsenzstärke, die im

Moment der Entlassung der ausgedienten Jahres¬

klasse und vor dem Eintreffen des nächstfolgenden

Jahrganges entsteht, in Rechung zieht, so

ergiebt sich nur eine Gesamtpräsenzstarke .von

505,000 Mann. Zu dieser Zahl müssen 1700

wegen Straf-n Zurückbehaltene und 32,000 den

taktischen Einheiten des Inlandes, zur Verstärkung

der Deckungstruppen an der Grenze und
in Algier, entnommene Mannschaften hinzugerechnet

werden. Wenn man diese verschiedenen
Ziffern addiere, so ergebe sich die völlig normale
Präsenzziffer von 540,000 Mann, die notwendig
sei, um die Verteidigung Frankreichs zu sichern.
Diese Präsenzstärke sei jedoch zur Zeit nicht
vorhanden und werde auch im kommenden Jahre
nicht vorhanden sein. Die Kriegsverwaltung sei

auf Schwierigkeiten gestossen, die besonders

finanzieller Natur seien. Im Jahr 1895 werde
die Präsenzstärke nur 509,000 Mann betragen
und es würden daher alsdann 31,000 Mann an
der normalen Präsenzziffer von 540,000 Mann
fehlen. Die zur Erreichung dieser Ziffer erforderlichen

Mittelbewilligungen würden im Parlament
für das Jahr 1895 verlangt werden. Zu diesem

Termin würden alle Contingente der Armee
einverleibt sein, was absolut notwendig sei, da die
deutsche Armee ihre jährliche Präsenzstärke

um 70,000 Mann erhöht habe. Was die

Nichtverfügbaren betrifft, so ist zwischen den permanent
und zeitweise Nichtverfügbaren, die am Tage der

Mobilmachung abgehen würden, zu unterscheiden.
Man kann die letzteren als ihren Soldatenberuf

ausübend und als genügend ausgebildet betrachten.

Es sind vielmehr Arbeitsmannschaften wie

Nichtverfügbare. Nichtsdestoweniger ist es richtig,
dass die Verwendung der Mannschaften, die am

Arbeitsdieast teilnehmen, etwas übertrieben wor-


	...

